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BEKANNTMACHUNG 
 

1.) Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 64. Änderung des Flächennutzungs-

planes „Erweiterung Combi-Markt Volmerdingsen“ der Stadt Bad Oeynhausen gem. 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

 

2.) Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zur 

64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Erweiterung Combi-Markt Volmer-

dingsen“ der Stadt Bad Oeynhausen gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 

1.) Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat in seiner Sitzung am 02.11.2023 die Einleitung 

des Verfahrens zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Erweiterung Combi-Markt Vol-

merdingsen“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB vom 03.11.2017 (BGBL. I S. 3634) in der zurzeit gel-

tenden Fassung wie folgt beschlossen: 

1. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die nördliche Erweiterung 

eines bestehenden Lebensmittelmarktes im Stadtteil Volmerdingsen, wird die Einlei-

tung der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Erweiterung Combi-Markt Volmer-

dingsen“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Das Ziel der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die nördliche Erweiterung des Combi-Marktes an der Volmerdingsener Straße 

zu schaffen. 

 

Der Geltungsbereich der 64. Änderung des Flächennutzungsplans „Erweiterung Combi-Markt 

Volmerdingsen“ ist dem nachfolgenden Lageplan zu entnehmen. 

 

 
 

Lageplan Geltungsbereich 64. Änderung FNP - maßstabslos - Grundlage ABK 

 

Der Einleitungsbeschluss zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Oeyn-

hausen vom 02.11.2023 wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

 

64. FNP-Änderung 

Volmerdingsener Str. Pfarrer-Krekeler-Str. 
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2.) Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat in seiner Sitzung am 02.11.2023 die Durchführung 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wie folgt beschlossen: 

2. Der Vorentwurf zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Erweiterung Combi-

Markt Volmerdingsen“ wird zustimmend zur Kenntnis genommen und die Durchführung 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Der Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem.  § 3 Abs. 

1 BauGB wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Vorentwurf der 64. Änderung des Flächennutzungsplans „Erweiterung Combi-Markt Vol-

merdingsen“ bestehend aus der Planzeichnung und der beigefügten Begründung mit Umwelt-

bericht inkl. artenschutzrechtlichem Fachbeitrag, wird in der Zeit vom 

08.01.2024 bis einschließlich 02.02.2024 

bei der Stadtverwaltung Bad Oeynhausen, Rathaus II, Schwarzer Weg 6, Zimmer 60, während 

der Dienststunden, montags bis freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr, dienstags 

von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr zur Einsicht-

nahme öffentlich ausgelegt.  

Die Auslegung zur frühzeitigen Beteiligung erfolgt zur Unterrichtung über die allgemeinen 

Ziele und Zwecke, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 

Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung. Während der o.g. Frist besteht die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der 

Planung. 

Ferner kann der Vorentwurf der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes auf der Internet-

seite der Stadt Bad Oeynhausen www.badoeynhausen.de eingesehen werden. Die Unterlagen 

stehen unter dem Link https://www.badoeynhausen.de/bauen-umwelt-wirtschaft/stadtent-

wicklung/bauleitplanung zur Einsicht und Download zur Verfügung. 

 

Bad Oeynhausen, den 19.12.2023 

 

Stadt Bad Oeynhausen 

Der Bürgermeister 

 

 

gez. Lars Bökenkröger 
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